Zusatzvertrag-Selbstverpflichtungserklärung

Die Nutztier-Arche ________________________________________  Nr._______,(wenn bereits zugeteilt)

vertreten durch___________________________________ als Betreiber,

verpflichtet sich hiermit die Standards und Richtlinien zum Slow Farming einzuhalten.

Die Verpflichtung beinhaltet zusätzlich zu den Richtlinien zur  Nutztier-Arche folgende Regeln:

· Verbot von gentechnisch veränderten Futtermitteln oder gentechnisch hergestellte Zusatzstoffe

· Keine Soja Produkte als Futtermittel

· Keine Tierkadavermehle oder Produkte die diese enthalten

· Kein industriell gemischtes Hochleistungsfutter
· Keine Dotterfarbstoffe
· Zukauffutter muss Bio-Zertifiziert sein
· Kein Transport von Schlachttieren über 30 km
· Handwerkliche Verarbeitung der Erzeugnisse. ( Keine Großschlachterei )
Weiterhin gilt:

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit: Umweltschonende Produktion auf Acker und im Stall, Verzicht auf synthetische Dünger, chemische Herbizide, Insektizide, vorwiegende Behandlung der Tiere mit alternativen Medikamenten, keine prophylaktische Parasitenbekämpfung sondern nur gezielter Einsatz unter Zuhilfenahme von sogenannten alternativen Heilmethoden. Antibiotika ist nur bei Lebensgefahr des Tieres zugelassen.

Die Haltungsbedingungen für Nutztiere sind im Nutztier-Archen Vertrag enthalten.
Die Standards werden kontrolliert im Rahmen der Nutztier-Archen Kontrolle und haben Gültigkeit für den gesamten Betrieb. (Nur Betriebsteile anzumelden ist nicht möglich) Verstöße führen zur sofortigen Aberkennung der Zertifizierung.  Allgemeine andere Verstöße gegen geltendes Recht im speziellen: Tierschutz, Lebensmittelhygiene und Umweltschutz, führen ebenfalls zur sofortigen Aberkennung der Zertifizierung. 

Kaufbelege von Medikamenten und Futtermitteln sind zu Kontrollzwecken 3 Jahre zu archivieren.

Nutztier-Archen mit der Zusatzzertifizierung „Slow Farming“ dürfen mit dem Ausdruck und Schneckenlogo uneingeschränkt ihre Erzeugnisse bewerben.

Weiterhin sind die Ausdrücke: Slow Farmer,  Slow Farm zur Benutzung frei.

Diese Zusatzvereinbarung ist jederzeit erweiterbar vom Initiator, Herwig zum Berge, 29690 Suderbruch. 

Änderungen dieses Vertrages werden vom Initiator vorgenommen und müssen vom Vertragspartner innerhalb 48 Std. anerkannt werden (ausgenommen höhere Gewalt) besonders zur Anpassung an geltendes Recht.

Bis auf weiteres ist für diese Zusatzzertifizierung für bereits anerkannte Nutztier-Archen ein Betrag von 6.- Euro zu entrichten.

In Kombination mit einem neuen Nutztier-Arche  Antrag, kostet die Zusatzzertifizierung  13.- Euro. (Also insgesamt  73.- Euro für die Anerkennung. Incl. zusätzlichem Hofschild (kostet 8.- Euro)
Dieser Antrag wird erst bearbeitet, wenn alle Zahlungen auf folgendes Konto erfolgt sind: 

Herwig zum Berge, KontoNr:445326308 BLZ 25010030 Postbank Hannover.

IBAN  DE60 2501 0030 0445 3263 08              BIC PBNKDEFF

Ort_____________Datum_______________   Unterschrift_________________

